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Mit dem neuen Versiche-
rungsaufsichtsgesetz, das
auf den 1. Januar 2006 in

Kraft tritt, müssen sich Versiche-
rungsunternehmen mit neuen Ka-
pitalanforderungen auseinander
setzen. Zu den statutarischen treten
neu Kapitalanforderungen hinzu,
die sich aus dem Swiss Solvency Test
(SST) ergeben. Versicherungsunter-
nehmen werden damit nicht nur die
Solvenz-I-Vorgaben zu erfüllen ha-
ben, sondern werden auch alles In-
teresse daran haben, die sich aus
dem SST ergebenden Richtlinien zu
erfüllen.

Das Gesamtrisikoprofil eines Ver-
sicherers und damit das Zielkapital
ergibt sich unter dem SST aus einer
Aggregation vielfältiger Risikokate-
gorien. Versicherungstechnische Ri-
siken gehören ebenso dazu wie
Markt- und Kreditrisiken. Jede ein-
zelne Risikokategorie liefert einen
Beitrag zum Gesamtrisiko. Umge-
kehrt kann über eine Risikovermin-
derung in einer einzelnen Risikoka-
tegorie das Gesamtrisiko des Unter-
nehmens beeinflusst werden. Damit
ergeben sich vielfältige Handlungs-
möglichkeiten für das Management. 

Steuerfolgen
Mögliche Massnahmen, die einen

sofortigen Einfluss auf das SST-Ziel-
kapital und das risikotragende Kapi-
tal haben können, sind beispiels-
weise die Anpassung der Investi-
tionspolitik, die Kapitalaufnahme,
der Erwerb von Rückversicherung
oder der Kapital- und Risikotransfer
innerhalb der Unternehmensgrup-
pe. Es ist allerdings zu beachten,
dass in der Regel nur Massnahmen
in Betracht gezogen werden, die eine
schnelle und gezielte Verbesserung
der Gesamtrisikolage zur Folge ha-

ben werden. Hierbei ist es die Pflicht
des Managements die Folgekosten
der eingeleiteten Massnahmen zu
berücksichtigen. Unter diesem As-
pekt stellen die Steuerfolgen einen
wichtigen Entscheidungsfaktor dar.
Nachfolgend sollen der  Leserschaft
deshalb mögliche Steuerfolgen der
genannten Massnahmen aufgezeigt
werden. Für die dargelegten, mög-
lichen Steuerimplikationen wird je-
weils von Versicherungsunterneh-
men als juristische Personen in der
Form einer Aktiengesellschaft aus-
gegangen. 

Risiko aktiv steuern
Verringerung des versicherungs-

technischen Risikos: Der Versiche-
rer kann durch Produktgestaltung,
Preisbildung und Versicherungsli-
miten das eingegangene Risiko aktiv
steuern. Diese Tätigkeiten stellen in
der Regel keine ausserordentlichen
Tatbestände im steuerlichen Sinn
dar, weshalb die Verringerung des
versicherungstechnischen Risikos in
diesem Sinne z.B. mittels der Preis-
bildung, die für die Geschäftstätig-
keit üblichen Auswirkungen auf die
Erfolgsrechnung hat. 

Abhängig vom Umfang der ergrif-
fenen Massnahmen können diese
jedoch durchaus dazu dienen, die
steuerliche Situation der Versiche-

rungsgesellschaft in bestimmten
Steuersituationen positiv oder nega-
tiv zu beeinflussen. Als Beispiel sei
hier auf die Notwendigkeit hinge-
wiesen, erwartete ausserordentliche
Aufwendungen und Verluste oder
bestehende, gewinnsteuerliche Ver-
lustvorträge in die Planung mitein-
zubeziehen.

Steuerfolgen
Anpassen der Investitionspolitik –

Veränderte Assetallokation: Will das
Management des Versicherers über
die Investitionspolitik Einfluss auf
das Zielkapital nehmen, kann es die
Umschichtung von Assets vorneh-
men. Die Umschichtung von Akti-
ven zieht mitunter im Bereich der
Gewinnsteuer Steuerfolgen nach
sich. Enthalten die veräusserten Po-
sitionen stille Reserven, so werden
diese im Zeitpunkt der Veräusserung
grundsätzlich realisiert und erhöhen
als Kapitalgewinn den steuerbaren
Gewinn des Versicherers. Dies kann
entweder zu einer höheren Gewinn-
steuerbelastung oder zu einer Ver-
minderung der steuerlichen Verlust-
vorträge führen. 

Einen Sondertatbestand im Zuge
der Veränderung der Asset Alloca-
tion bildet die Umschichtung von
Beteiligungen in andere Investi-
tionsobjekte. Als Beteiligung im Sin-
ne des Steuerrechts gelten Anteile
von mindestens 20% am Grund-
oder Stammkapital einer anderen
Gesellschaft, welche als solche wäh-
rend mindestens eines Jahres im
Besitze des Versicherers (als Kapital-
gesellschaft) waren. Veräussert der
Versicherer einen diesbezüglich
qualifizierenden Aktienbestand, so
kann er unter Vorbehalt sog. Altbe-
teiligungen vom Beteiligungsabzug
profitieren: Die Gewinnsteuer auf
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dem erzielten Kapitalgewinn abzüg-
lich wiedereingebrachter Abschrei-
bungen (bzw. Wertberichtigungen)
reduziert sich um fast 100%. 

Das Management kann das Markt-
risiko, welches einen Einfluss auf das
Zielkapital hat, auch durch eine
Umschichtung der Investitionen in-
nerhalb der Beteiligungen des Versi-
cherers reduzieren. Werden dabei
stille Reserven realisiert, kann der
Versicherer aus gewinnsteuerlicher
Sicht mitunter eine Ersatzbeschaf-
fung auf Beteiligungen geltend ma-
chen. Für die Qualifikation als Betei-
ligung gelten grundsätzlich die glei-
chen Vorschriften wie vorgehend für
den Beteiligungsabzug erläutert. 

Stille Reserven veräussern
Einen Sondertatbestand im Be-

reich der Umschichtung von Assets
bilden die Immobilien. Sofern keine
Ersatzbeschaffung oder ein anderer
Steueraufschubstatbestand geltend
gemacht werden kann, realisiert 
der veräussernde Versicherer in der
Regel stille Reserven. Während wie-
dereingebrachte Abschreibungen
durchwegs mit der Gewinnsteuer
erfasst werden, unterliegen in eini-
gen Kantonen die realisierten Ge-
winne aus Wertvermehrung nicht
der kantonalen Gewinnsteuer, son-

dern der Grundstückgewinnsteuer.
Je nach Besitzesdauer der Immobilie
kann dies zu erheblichen Steuerfol-
gen führen. Im Zusammenhang mit
der Veräusserung oder der Investi-
tion in Immobilien muss der Versi-
cherer zudem immer die mögliche
Erhebung einer Handänderungs-
steuer berücksichtigen. 

Eine Veränderung der Investi-
tionspolitik kann nicht nur im Ver-
hältnis zwischen dem Versicherer
und Dritten stattfinden, sondern
auch lediglich innerhalb der Unter-

nehmensgruppe des Versicherers.
Findet in diesem Fall ein Austausch
von Leistungen unter verbundenen
Gesellschaften statt, müssen grund-
sätzlich die geltenden Transfer-
Pricing-Regeln vom Management
gekannt und eingehalten werden.
Diesbezügliche Leistungen müssen
demnach unbedingt wie unter un-
abhängigen Dritten ausgetauscht
werden. Die Umschichtung von
Assets zur Reduktion der Marktri-
siken kann mitunter auch die Er-
hebung der Umsatzabgabe von bis
zu 3 Promill zur Folge haben. 

Als eine der direktesten Massnah-
men zur Verbesserung der Solvenz
eines Versicherers gehört die Auf-
nahme von Eigenkapital. Dies kann
einerseits durch die Erhöhung des
Nennwerts bisheriger bzw. der 
Ausgabe neuer Beteiligungsrechte
des Versicherers oder durch einen –
direkten oder indirekten – Zuschuss
des beteiligungshaltenden Grup-
penunternehmens in die Reserven
des Versicherers geschehen. 

Keine Auswirkungen
Die Erhöhung des Eigenkapitals

hat für den empfangenden Versiche-
rer in der Regel keine gewinnsteuer-
lichen Auswirkungen. Selbstver-
ständlich erhöht sich das steuerbare
Kapital und damit die Kapitalsteuer,
was in der Regel jedoch nur unterge-
ordnete Bedeutung hat. Die Eigen-
kapitalerhöhung zieht in den meis-
ten Fällen vielmehr die Erhebung
der Emissionsabgabe im Sinne des
StG nach sich. Gegenstand der Emis-
sionsabgabe ist insbesondere die
entgeltliche Begründung und Er-
höhung des Nennwerts von qualifi-
zierenden Beteiligungsrechten wie
beispielsweise Aktien. Diesem Tat-
bestand gleichgestellt sind ebenso
die Zuschüsse, welche der Gesell-
schafter, oftmals eine Holdinggesell-
schaft, direkt oder indirekt ohne ent-
sprechende Gegenleistung an den
Versicherer erbringt. 

Sofern die jetzt seit 1. Januar 2006
geltende Freigrenze von 1 Mio Fr. für
Kapitalerhöhungen – diese gilt im
übrigen nicht für Zuschüsse – durch
den Versicherer bereits früher aus-
geschöpft wurde, muss dessen Ma-
nagement mit einer Abgabeforde-
rung von 1% des zufliessenden Be-
trages rechnen.

Mit der Umschichtung 
von Assets kann über die

Investitionspolitik
Einfluss auf das 

Zielkapital genommen
werden.
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